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Würdigung des Menschen
v Mıiıt dem 11 Vatikanum hat das Sakrament der Taufe seiıne ekklesiale DI-
mension zurückgewonnen. amı wurde die einseltige Fokussierung auf
die Heilsnotwendigkeit dieses akraments korrigiert. rotzdem ıst auch
In der heutigen Taufpraxis besonders aufseiten der Familien der Gedanke
zentral,; das en des es möge unter dem Segen Grottes glücken DIe
Autorin plädiert, ass eın achtsamer Umgang mıt dem SCHNSUS fidelium In
ezug auf das Taufbegehren sıch gerade deswegen gebietet, weil INnan ıh
schon oft missachtet hat un dadurch In der Taufpraxis immensen Scha-
den angerichtet hat (Redaktion)

„Es ist unbeschreiblich, Was nicht allein Himmlischen, der anders nicht erlangt
dem e .3 sondern auch werden könnte. Sollte dieser Zugang

denen, Cie den an und Ver- b mutwillig Ooder ohne Verschulden VCI-

worden sEe1IN, wurde allenfalls ochstand übertreffen, bey dem Hochheyligen
Sacrament der Tauffe und ıIn denen WOo- eine WwI1Ie auch immer erreichte, eher
chenstuben Bräuchen vorgeht. Zu be- würdig INSzeNlerTte Wiederbelebung des
klagen ist, Ca{fß Cie Tauffe einer blofßen Kindes Taufzwecken helfen können.
aulserlichen andlung emacht wird und Getauft- Ooder Nichtgetauftsein, darauf
clas Himmlische abey AaU$S den ugen kommt C4

kommt Ihrer viele lassen das Neugebo- Bringen heute Eltern ihr Kınd ZUFK Tau-
Tene ange liegen, bevor S1E ZUTFK hl Tauffe fe, egegnet ihnen eine andersgeartete
Anstalt machen, weil S1€ vornehme (jevat- Einstellung. Seelsorgende kommen dem
tern VO  b welten Orten her einladen und Taufwillen der Eltern nicht umstandslos
weil S1€ die delicaten inge ZU. Tau{ffes- nach, sondern ordern eine Vorbereitung
SCI1 nicht geschwinde erlangen können. und gegebenenfalls ZU. Tauf-
S1e bedencken nicht, Ca{fß S1e diese muth- auIschu Während die Überzeugung, Class
willige Aufschiebung der Tauffe, Wenn CS „mutwillig” ware, e1in Kind nicht Ooder
clas Kınd inzwischen ohne Tauffe sterben spat taufen, 1M kulturellen Bewusst-
sollte, bel (Gott schwer verantwo Selin och erhalten 1st, tellen Eltern
haben.“) ihrer Überraschung fest, Class Cie Kirche CS

DIe aule aufschieben, dieser ext heute spitzen WITr CS für „mutwillig”
VO  b Johann Heinrich Zedler AaUs dem hält, e1in Kınd früh taufen, WenNnn Cie
Jahrhundert, ist mutwillig und für Clas Kınd Eltern nicht hinreichend vorbereitet Sind.
gefährlich. S1e verschafft den Zugang ZU. Dabei gilt als e1in wichtiger Aspekt der VOoOr-

Johann Heinrich Zedler, zıt 1n Friedrich Vorn Zglinicki, Geburt. Eiıne Kulturgeschichte ın Bil-
dern, Braunschweig 1983, 356
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Würdigung des Menschen
◆ Mit dem II. Vatikanum hat das Sakrament der Taufe seine ekklesiale Di-

mension zurückgewonnen. Damit wurde die einseitige Fokussierung auf 

die Heilsnotwendigkeit dieses Sakraments korrigiert. Trotzdem ist auch 

in der heutigen Taufpraxis besonders aufseiten der Familien der Gedanke 

zentral, das Leben des Kindes möge unter dem Segen Gottes glücken. Die 

Autorin plädiert, dass ein achtsamer Umgang mit dem sensus fi delium in 

Bezug auf das Taufb egehren sich gerade deswegen gebietet, weil man ihn 

schon zu oft  missachtet hat und dadurch in der Taufpraxis immensen Scha-

den angerichtet hat. (Redaktion)

„Es ist unbeschreiblich, was nicht allein 

unter dem Pöbel, sondern auch unter 

denen, die den Pöbel an Stand und Ver-

stand übertreffen, bey dem Hochheyligen 

Sacrament der Tauffe und in denen Wo-

chenstuben an Bräuchen vorgeht. Zu be-

klagen ist, daß die Tauffe zu einer bloßen 

äußerlichen Handlung gemacht wird und 

das Himmlische dabey aus den Augen 

kommt. Ihrer viele lassen das Neugebo-

rene lange liegen, bevor sie zur hl. Tauffe 

Anstalt machen, weil sie vornehme Gevat-

tern von weiten Orten her einladen und 

weil sie die delicaten Dinge zum Tauffes-

sen nicht so geschwinde erlangen können. 

Sie bedencken nicht, daß sie diese muth-

willige Aufschiebung der Tauffe, wenn 

das Kind inzwischen ohne Tauffe sterben 

sollte, bei Gott schwer zu verantworten 

haben.“1 

Die Taufe aufschieben, so dieser Text 

von Johann Heinrich Zedler aus dem 18. 

Jahrhundert, ist mutwillig und für das Kind 

gefährlich. Sie verschafft den Zugang zum 

1 Johann Heinrich Zedler, zit. in: Friedrich von Zglinicki, Geburt. Eine Kulturgeschichte in Bil-
dern, Braunschweig 1983, 356.

Himmlischen, der anders nicht erlangt 

werden könnte. Sollte dieser Zugang – 

ob mutwillig oder ohne Verschulden – ver-

passt worden sein, würde allenfalls noch 

eine – wie auch immer erreichte, eher un-

würdig inszenierte – Wiederbelebung des 

Kindes zu Taufzwecken helfen können. 

Getauft- oder Nichtgetauftsein, darauf 

kommt es an.

Bringen heute Eltern ihr Kind zur Tau-

fe, so begegnet ihnen eine andersgeartete 

Einstellung. Seelsorgende kommen dem 

Taufwillen der Eltern nicht umstandslos 

nach, sondern fordern eine Vorbereitung 

und raten gegebenenfalls sogar zum Tauf-

aufschub. Während die Überzeugung, dass 

es „mutwillig“ wäre, ein Kind nicht oder 

zu spät zu taufen, im kulturellen Bewusst-

sein noch erhalten ist, stellen Eltern zu 

ihrer Überraschung fest, dass die Kirche es 

heute – spitzen wir es zu – für „mutwillig“ 

hält, ein Kind zu früh zu taufen, wenn die 

Eltern nicht hinreichend vorbereitet sind. 

Dabei gilt als ein wichtiger Aspekt der Vor-
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bereitung der Kirchenbezug, und Cie KIr- Umgekehrt, WenNnn Seelsorger heute
chendistanziertheit mancher Eltern wird der Gefahr privatistischer ereıin-
als Problem empfunden. nahmung kirchlicher Rituale Cie 1U

Ungeachtet dessen gilt weiterhin Cie terschiedene Erfüllung des Taufbegehrens
Vorschrift, Class e1in Kınd In Lebensgefahr VO  b Eltern als Entleerung kirchlicher
unverzüglich taufen ist, bis ahin, dass Taufüberzeugungen bewerten, ist C4 ihre
Cles den illen der Eltern und Pflicht, ach einer verantwortungsbewuss-
auch 1M nichtkatholischer Eltern SC ten Taufpraxis suchen.
chehen soll (vgl. C  5 S65 CI Definitionsmacht ist e1in notwendiger
ach Uuskun des Munsteraner Kom- Aspekt VO  b Verantwortlichkeit. Allerdings,
MmMentars War dieser Passus bel der OdexX- Cie anfangs illustrierte krasse Verschie-
Reform umstriıtten und ist AaUS$S eher sekun- bung In der Einschätzung einer möglichst
dären Grüunden stehengeblieben.“ frühen aule VO  b Kindern zeligt, dass eine

Veränderung 1M Verantwortungsbewusst-
Se1IN der zuständigen Amtspersonen PIO-

Definitionsmacht über dıe auTtTe blematisch herauskommen kann, WenNnn

un SEeNSUS ıdelium solche Verschiebungen sich allein auf der
Ebene der Verantwortlichen ıIn Theologie,

Im Rahmen der Gesamtüberschrift Cdileses Lehramt und Pastoral vollziehen. Authen-
Heftes „Wem ehören die Sakramente“ tische Erkenntnisprozesse der Kirche soll-
lässt sich e1in Teilaspekt In der Frage Präazl- ten sich ach den Regeln der uns theo-
sıeren, Wel Cie Definitionsmacht ber Cie logischer Erkenntnislehre auf der Aasıls der
Sakramente hat. Wer definiert, Was e1in Sa- Schrift 1M Licht der Tradition In der Nntier-
krament ist und W CS S spenden, aktion VO  b SECHSLS idelium, Theologie und
mıt W C4S feiern ist® Lehramt vollziehen. DIes gilt auch für Ver-

DIe Überzeugung VO  b der strikten ständnis und Taxls der Sakramente. Der
Heilsnotwendigkeit der aule weckte In SCI1SUS 1dellum In einem ekklesial
den kirchlich Verantwortlichen Clas Be- fassenden Sinn hat In der Geschichte des
streben, möglichst alle Menschen ZUFK Christentums indes weder 1M Bereich des
aule führen. In diesen Kontext gehört Lehramtes och In der Theologie eine
Clas Pochen auf Cie baldige aule VO  b Neu- SCHIESSCHLC gespielt.
geborenen ebenso WIE Clas missionarische Ware Clas Empfinden VOoO  b christgläu-
Bemühen, möglichst viele Menschen igen Eltern In Cie Tauftheologie und Cie
taufen, WwI1Ie etwa bel Tanz AÄaver. Frage ach dem ESCANIC ungetauft VCI-

Rüdiger Althaus, KOommentar ..  S 5065, 1n KTaus Tüdicke (He.) Münsterischer KOommentar
zu C.anon lur1s C anon1cl, bssen 868/3f. Dezember 2003 Der revidierte ext hätte
Iauten sollen: „E1INn Kind, sOowohl katholischer WI1IE nichtkatholischer Eltern, cdas sich ın Lebens-
gefahr befindet der VOo  3 dem vernünftigerweise ANSCIHLOINIL wird, dass VOorT Erlangung des
Vernunftgebrauchs stirbt, wird erlaubt getauft, solange nicht beide Eltern der diejenigen, Cdie
ihre Stelle einnehmen, ausdrücklich dagegen sSind.“ Man konnte sich ber nicht einigen, ob hier
Cdie Kinder Kkatholischer Eltern thematisiert werden sollten, weil ihre S1ituation bereits 1mmM OTAaUS-

gehenden C.anon behandelt worden WT, Neswegen blieb der rühere ext stehen, obwohl sich
AUS Gründen der Religionsfreiheit ih Einwände erhoben hatten.
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2 Rüdiger Althaus, Kommentar zu can. 868, in: Klaus Lüdicke (Hg.), Münsterischer Kommentar 
zum Canon Iuris Canonici, Essen 1994ff ., 868/3f. (Dezember 2003). Der revidierte Text hätte 
lauten sollen: „Ein Kind, sowohl katholischer wie nichtkatholischer Eltern, das sich in Lebens-
gefahr befi ndet oder von dem vernünft igerweise angenommen wird, dass es vor Erlangung des 
Vernunft gebrauchs stirbt, wird erlaubt getauft , solange nicht beide Eltern oder diejenigen, die 
ihre Stelle einnehmen, ausdrücklich dagegen sind.“ Man konnte sich aber nicht einigen, ob hier 
die Kinder katholischer Eltern thematisiert werden sollten, weil ihre Situation bereits im voraus-
gehenden Canon behandelt worden war. Deswegen blieb der frühere Text stehen, obwohl sich 
aus Gründen der Religionsfreiheit gegen ihn Einwände erhoben hatten.
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bereitung der Kirchenbezug, und die Kir-

chendistanziertheit mancher Eltern wird 

als Problem empfunden.

Ungeachtet dessen gilt weiterhin die 

Vorschrift, dass ein Kind in Lebensgefahr 

unverzüglich zu taufen ist, bis dahin, dass 

dies sogar gegen den Willen der Eltern und 

auch im Falle nichtkatholischer Eltern ge-

schehen soll (vgl. can. 868 § 2 CIC 1983). 

Nach Auskunft des Münsteraner Kom-

mentars war dieser Passus bei der Codex-

Reform umstritten und ist aus eher sekun-

dären Gründen stehengeblieben.2 

1 Defi nitionsmacht über die Taufe 
und sensus fi delium

Im Rahmen der Gesamtüberschrift dieses 

Heftes „Wem gehören die Sakramente“ 

lässt sich ein Teilaspekt in der Frage präzi-

sieren, wer die Definitionsmacht über die 

Sakramente hat. Wer definiert, was ein Sa-

krament ist und wem es wann zu spenden, 

mit wem es wann zu feiern ist?

Die Überzeugung von der strikten 

Heilsnotwendigkeit der Taufe weckte in 

den kirchlich Verantwortlichen das Be-

streben, möglichst alle Menschen zur 

Taufe zu führen. In diesen Kontext gehört 

das Pochen auf die baldige Taufe von Neu-

geborenen ebenso wie das missionarische 

Bemühen, möglichst viele Menschen zu 

taufen, wie etwa bei Franz Xaver.

Umgekehrt, wenn Seelsorger heute 

wegen der Gefahr privatistischer Verein-

nahmung kirchlicher Rituale die unun-

terschiedene Erfüllung des Taufbegehrens 

von Eltern als Entleerung kirchlicher 

Taufüberzeugungen bewerten, ist es ihre 

Pflicht, nach einer verantwortungsbewuss-

ten Taufpraxis zu suchen.

Definitionsmacht ist ein notwendiger 

Aspekt von Verantwortlichkeit. Allerdings, 

die anfangs illustrierte krasse Verschie-

bung in der Einschätzung einer möglichst 

frühen Taufe von Kindern zeigt, dass eine 

Veränderung im Verantwortungsbewusst-

sein der zuständigen Amtspersonen pro-

blematisch herauskommen kann, wenn 

solche Verschiebungen sich allein auf der 

Ebene der Verantwortlichen in Theologie, 

Lehramt und Pastoral vollziehen. Authen-

tische Erkenntnisprozesse der Kirche soll-

ten sich nach den Regeln der Kunst theo-

logischer Erkenntnislehre auf der Basis der 

Schrift im Licht der Tradition in der Inter-

aktion von sensus fidelium, Theologie und 

Lehramt vollziehen. Dies gilt auch für Ver-

ständnis und Praxis der Sakramente. Der 

sensus fidelium in einem ekklesial um-

fassenden Sinn hat in der Geschichte des 

Christentums indes weder im Bereich des 

Lehramtes noch in der Theologie eine an-

gemessene Rolle gespielt.

Wäre das Empfinden von christgläu-

bigen Eltern in die Tauftheologie und die 

Frage nach dem Geschick ungetauft ver-
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storbener Kinder einbezogen worden, Individuelle un ekklesiale
Bedeutung der auTteware vielleicht früher erkennbar geworden,

dass IHNan diese Kinder der Barmherzigkeit
(,ottes AaNVI darf, WwI1Ie CS heute der Im heutigen Kontext ist CS nicht Clas The-
Katechismus der Katholischen Kirche (Nr. Heilsnotwendigkeit der aule, welches

{uL. Es ist frappierend, In den en unterschiedliche Einstellungen ZUFK aule
des Genifer ONns1iıstoriıums sehen, WwIe und ihrem geeigneten Zeitpunkt hervor-
wenI1g Widerstand sich 1M Genf Calvins bringt. In der Pastoral zermurbende RKel-

dessen Verbot der Nottaufe Uurc bungspunkte ergeben sich jedoch Urc.
Hebammen regte.” Das Verbot gewIlsser Cie unterschiedliche 1C. der mehr INndıvi-
Oornamen, WwI1Ie VOTL em Claude, hatte C4 duellen Ooder mehr esialen Bedeutung

einIges schwerer, sich durchzusetzen! der aule Während viele Eltern Cie aule
ann daraus geschlossen werden, dass vornehmlich individuell und persönlich
Calvins Vorstofß In Sachen Nottaufe und auf ihr Kind beziehen Ooder Cie age
Vertrauen In (‚ottes Na beim „Volk” vieler Seelsorgender S1E gal gewlsserma-
auf esonanz stiefs? Calvin argumentIier- ßBen als private Familienfeier „definieren”,
t 3 (jott nehme Cie Kinder der Gläubigen setzen die kirchlich Verantwortlichen ihre
‚schon VOLr ihrer Geburt den Seinen Definitionsmacht heute eher dahingehend
an und SseinNner Na Sselen nicht CNSC e1In, Class S1€ den esialen Charakter der
(srenzen ziehen, dass IHNan alle verloren aule betonen und entsprechende Vorbe-
wähnen musste, Cie nicht etauft wurden. reitungs- und Feierftormen wählen DIe
Erkannten Cie Gläubigen Ta ihres (jlau- Einstellungen VO  b Menschen erfahren S1€
benssinns In dieser Zuversicht ohne Be- In belastender e1Ise oft als defizitär.
denken dlas, Was dem Glauben den (jott Aus tauftheologischer 1C. ist diese
Jesu Christi entspricht? pannung Cdifferenziert bewerten.

Wlıe dem auch Sel Theologie und Kır- Neutestamentlich wird Cie aule
che sind gehalten, Lehre und pastorales einerseılts unuübersehbar als kirchebilden-
Handeln Einbezug des SCI1SUS f1- der Vollzug beschrieben (vgl. Apg 2,41);
ellum formulieren und gestalten. andererseits en neutestamentliche
Wenngleich Amtsträger eine spezifische Tauftheologien Urc. ihre Bindung Cie
Verantwortung für Theologie und Praxıs (;laubensentscheidung einen individuali-
der Sakramente aben, kommt ihnen sierenden Zug Der Weg In Cie aule und
doch nicht allein Cle „Definitionsmacht” der Weg der (jetauften ist ein Weg Je PCI-
Es gilt, Clas mpfinden VOIN Menschen wahr- sönlicher Bindung und Lebenspraxis. AÄn-
und nehmen. 1esSes Postulat ist ders als Cie Vergebung der Sunden und Cie
Ende des folgenden Abschnittes 1M 1C. (jabe des (jelstes wird Cie Eingliederung
auf Cie ktuelle Situation konkretisieren. In Cie Kirche nicht als eigene aufgabe

Vgl Jeffrey Watlft, Childhood IN Youth ın the (jeneva C onsistory Minutes, 1n Herman
Selderhuis (Ho.) Calvinus Praeceptor FEFeclesiae. Papers of the International COoNgress Calvin
Research. Princeton, August 20-24, 2002 "Iravaux d’Humanisme e{ Kenalssance 388), enf
2004, 43-64, A4AT
Johannes Calvin, Unterricht ın der christlichen Religion. Institutio christianae religionis
V, 15,20.
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3 Vgl. Jeff rey R. Watt, Childhood and Youth in the Geneva Consistory Minutes, in: Herman J. 
Selderhuis (Hg.), Calvinus Praeceptor Ecclesiae. Papers of the International Congress on Calvin 
Research. Princeton, August 20–24, 2002 (Travaux d’Humanisme et Renaissance 388), Genf 
2004, 43–64, 44f.

4 Johannes Calvin, Unterricht in der christlichen Religion. Institutio christianae religionis 
IV,15,20.
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storbener Kinder einbezogen worden, 

wäre vielleicht früher erkennbar geworden, 

dass man diese Kinder der Barmherzigkeit 

Gottes anvertrauen darf, wie es heute der 

Katechismus der Katholischen Kirche (Nr. 

1261) tut. Es ist frappierend, in den Akten 

des Genfer Konsistoriums zu sehen, wie 

wenig Widerstand sich im Genf Calvins 

gegen dessen Verbot der Nottaufe durch 

Hebammen regte.3 Das Verbot gewisser 

Vornamen, wie vor allem Claude, hatte es 

um einiges schwerer, sich durchzusetzen! 

Kann daraus geschlossen werden, dass 

Calvins Vorstoß in Sachen Nottaufe und 

Vertrauen in Gottes Gnade beim „Volk“ 

auf Resonanz stieß? Calvin argumentier-

te, Gott nehme die Kinder der Gläubigen 

„schon vor ihrer Geburt zu den Seinen 

an“4, und seiner Gnade seien nicht so enge 

Grenzen zu ziehen, dass man alle verloren 

wähnen müsste, die nicht getauft wurden. 

Erkannten die Gläubigen kraft ihres Glau-

benssinns in dieser Zuversicht ohne Be-

denken das, was dem Glauben an den Gott 

Jesu Christi entspricht?

Wie dem auch sei: Theologie und Kir-

che sind gehalten, Lehre und pastorales 

Handeln unter Einbezug des sensus fi-

delium zu formulieren und zu gestalten. 

Wenngleich Amtsträger eine spezifische 

Verantwortung für Theologie und Praxis 

der Sakramente haben, so kommt ihnen 

doch nicht allein die „Definitionsmacht“ zu. 

Es gilt, das Empfinden von Menschen wahr- 

und ernst zu nehmen. Dieses Postulat ist am 

Ende des folgenden Abschnittes im Blick 

auf die aktuelle Situation zu konkretisieren.

2 Individuelle und ekklesiale 
Bedeutung der Taufe

Im heutigen Kontext ist es nicht das The-

ma Heilsnotwendigkeit der Taufe, welches 

unterschiedliche Einstellungen zur Taufe 

und ihrem geeigneten Zeitpunkt hervor-

bringt. In der Pastoral zermürbende Rei-

bungspunkte ergeben sich jedoch durch 

die unterschiedliche Sicht der mehr indivi-

duellen oder mehr ekklesialen Bedeutung 

der Taufe. Während viele Eltern die Taufe 

vornehmlich individuell und persönlich 

auf ihr Kind beziehen oder – so die Klage 

vieler Seelsorgender – sie gar gewisserma-

ßen als private Familienfeier „definieren“, 

setzen die kirchlich Verantwortlichen ihre 

Definitionsmacht heute eher dahingehend 

ein, dass sie den ekklesialen Charakter der 

Taufe betonen und entsprechende Vorbe-

reitungs- und Feierformen wählen. Die 

Einstellungen von Menschen erfahren sie 

– in belastender Weise – oft als defizitär.

Aus tauftheologischer Sicht ist diese 

Spannung differenziert zu bewerten.

Neutestamentlich wird die Taufe 

einerseits unübersehbar als kirchebilden-

der Vollzug beschrieben (vgl. Apg 2,41); 

andererseits haben neutestamentliche 

Tauftheologien durch ihre Bindung an die 

Glaubensentscheidung einen individuali-

sierenden Zug: Der Weg in die Taufe und 

der Weg der Getauften ist ein Weg je per-

sönlicher Bindung und Lebenspraxis. An-

ders als die Vergebung der Sünden und die 

Gabe des Geistes wird die Eingliederung 

in die Kirche nicht als eigene Taufgabe 
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genannt. Eın betont individuelles Gesche- unmittelbar ach der Geburt folgerichtig.
hen ist Cie aule des ammerers (vgl. Apg T1ImMares Ziel der aule War CS, einem In-
‚26-40) Je ach Kontext legt Paulus Cie dividuum den Zugang ZU. ewligen Leben
ExI1istenz der (jetauften und ihre egabung sichern.
mıt Charismen mehr ekklesial (vgl. Kor Demgegenüber hat das IL Vatikani-
12) Ooder mehr individuell auf Cie persönli- sche Konzil den esialen arakter der
che Gottesbeziehung der (jetauften hiın AaUs Sakramente HNEeU 1Ins Licht ehoben. DIe
(vgl. Köm 6) 8,12-17) Liturgiekonstitution Sacrosanctum Con-

DIe reichere Quellenlage für die eit cilium betont den esialen Charakter
der en Kirche rlaubt J1S, ber Cie tauf- der lturgle als Kirche aufbauenden oll-
theologischen, ebenfalls ekklesial und IN - ZUS (vgl. 26) Insbesondere für Cie
dividuell akzentuilerten Posıtionen hinaus stark privatisierte aule wird der Aspekt
eine Taufpraxis wahrzunehmen, Cie nicht der Eingliederung ıIn Cie Kirche hervor-
1Ur Cie Je persönliche Wirklichkeit des ehoben. Hinsichtlich der eler wird Cie
Taufgeschehens, sondern auch Cie e- Teilnahme der (jemeinde gewünscht und
siale Einbindung intensiv erfahrbar mach- liturgietheologisch favorisiert, Cie aule ıIn

ber Jahrhunderte hinweg trat dann Cie sonntägliche Eucharistiefeier der (Je-
aber Urc. Cie Etablierung der Kinder- meinde integrieren.
taufe als Normalfall christlicher Inıtiation Der theologische, liturgische und PaS-

torale Wert dleses mdenkens soll hierSOWI1eE Uurc Cie etonung der individuel-
len Heilsnotwendigkeit der aule für jeden nicht bestritten werden. DIe folgenden
einzelnen Menschen der ekklesiale ezug Reflexionen wollen aber 1M Sinne einer
der aule In der Theorie WIE auch ıIn Taxls ausgleichenden Reflexion die Bedeutung
und Erfahrung zurück. Sakramente WUL - der individuell-persönlichen Sinnrichtung
den 1U  b einselt1ig 1M 1enst der „geistli- der aule ZUFK Geltung bringen DIe KOT-
chen Vollkommenhei jedes Menschen In rektur einer vorausgehenden Einseitigkeit
sich selbst“ Konzil VOoO  b Florenz, 1439, cdarf nicht selbst wileder einseltig werden.
1311:; diese Aussage ist auf Cie Sakramen- DIes gilt I111SO mehr, als Aufmerksamkei

abgesehen VO  b Ordo und Ehe ezogen für die Erwartungen VO  b Menschen
verstanden. war wurde ein gemeinsamer Cie aule DbzZzw. Cie Taufpraxis der Kirche
Tauftermin auch für Cie Kindertaufe ZU. eboten ıst S1ie sind theologisch relevant!
Teil och recht ange aufrechterhal- Wenn die pastoral Verantwortlichen Ta

ihrer „Definitionsmacht“ hinsichtlich derten och ZUFK e1it antes (1265-1321)
scheint Cie aule In Florenz geradezu e1in aule heute deren ekklesiale Dimension
karsamstägliches Volksfest SCWESCH hervorheben, sollte Cles nicht der
SsSein doch War die Entwicklung der e1SE, WwI1Ie Menschen ach der aule VCI-

Taufteier hin einem einer größeren Fel- langen, vorbei geschehen.“‘ Fur getaufte
Eltern, die die aule ihres Kindes bIit-ergemeinde entbehrenden 1lUSs möglichst

Vgl Antonto Altomonte, ante Eıne Biographie, Reinbek Hamburg 1987, 5()—-53
uch collte Clie Kirche Menschen heute nicht zu Vorwurf machen, WAS Cdie rühere kirchliche
Verkündigung celbst favorisiert hat: 1n€e her auf das individuelle l abgestellte PraxIls der
Sakramente. /u Recht bemerkt Heribert Wahl: „ MIt dem Vorwurf des sakramentalen Prıva-
t1Ssmus sollten WIr Iso zurückhaltend umgehen: IDE1 steckt neben gesellschaftlich-kulturellen
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5 Vgl. Antonio Altomonte, Dante. Eine Biographie, Reinbek b. Hamburg 1987, 50–53.
6 Auch sollte die Kirche Menschen heute nicht zum Vorwurf machen, was die frühere kirchliche 

Verkündigung selbst favorisiert hat: eine eher auf das individuelle Heil abgestellte Praxis der 
Sakramente. Zu Recht bemerkt Heribert Wahl: „Mit dem Vorwurf des sakramentalen Priva-
tismus sollten wir also zurückhaltend umgehen: Da steckt – neben gesellschaft lich-kulturellen
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genannt. Ein betont individuelles Gesche-

hen ist die Taufe des Kämmerers (vgl. Apg 

8,26–40). Je nach Kontext legt Paulus die 

Existenz der Getauften und ihre Begabung 

mit Charismen mehr ekklesial (vgl. 1 Kor 

12) oder mehr individuell auf die persönli-

che Gottesbeziehung der Getauften hin aus 

(vgl. Röm 6; 8,12–17).

Die reichere Quellenlage für die Zeit 

der Alten Kirche erlaubt uns, über die tauf-

theologischen, ebenfalls ekklesial und in-

dividuell akzentuierten Positionen hinaus 

eine Taufpraxis wahrzunehmen, die nicht 

nur die je persönliche Wirklichkeit des 

Taufgeschehens, sondern auch die ekkle-

siale Einbindung intensiv erfahrbar mach-

te. Über Jahrhunderte hinweg trat dann 

aber durch die Etablierung der Kinder-

taufe als Normalfall christlicher Initiation 

sowie durch die Betonung der individuel-

len Heilsnotwendigkeit der Taufe für jeden 

einzelnen Menschen der ekklesiale Bezug 

der Taufe in der Theorie wie auch in Praxis 

und Erfahrung zurück. Sakramente wur-

den nun einseitig im Dienst der „geistli-

chen Vollkommenheit jedes Menschen in 

sich selbst“ (Konzil von Florenz, 1439, DH 

1311; diese Aussage ist auf die Sakramen-

te abgesehen von Ordo und Ehe bezogen) 

verstanden. Zwar wurde ein gemeinsamer 

Tauftermin auch für die Kindertaufe zum 

Teil sogar noch recht lange aufrechterhal-

ten – noch zur Zeit Dantes (1265–1321) 

scheint die Taufe in Florenz geradezu ein 

karsamstägliches Volksfest gewesen zu 

sein –5, doch war die Entwicklung der 

Tauffeier hin zu einem einer größeren Fei-

ergemeinde entbehrenden Ritus möglichst 

unmittelbar nach der Geburt folgerichtig. 

Primäres Ziel der Taufe war es, einem In-

dividuum den Zugang zum ewigen Leben 

zu sichern.

Demgegenüber hat das II. Vatikani-

sche Konzil den ekklesialen Charakter der 

Sakramente neu ins Licht gehoben. Die 

Liturgiekonstitution Sacrosanctum Con-

cilium betont den ekklesialen Charakter 

der Liturgie als Kirche aufbauenden Voll-

zug (vgl. SC 26). Insbesondere für die 

stark privatisierte Taufe wird der Aspekt 

der Eingliederung in die Kirche hervor-

gehoben. Hinsichtlich der Feier wird die 

Teilnahme der Gemeinde gewünscht und 

liturgietheologisch favorisiert, die Taufe in 

die sonntägliche Eucharistiefeier der Ge-

meinde zu integrieren.

Der theologische, liturgische und pas-

torale Wert dieses Umdenkens soll hier 

nicht bestritten werden. Die folgenden 

Reflexionen wollen aber im Sinne einer 

ausgleichenden Reflexion die Bedeutung 

der individuell-persönlichen Sinnrichtung 

der Taufe zur Geltung bringen. Die Kor-

rektur einer vorausgehenden Einseitigkeit 

darf nicht selbst wieder einseitig werden. 

Dies gilt umso mehr, als Aufmerksamkeit 

für die Erwartungen von Menschen an 

die Taufe bzw. die Taufpraxis der Kirche 

geboten ist. Sie sind theologisch relevant! 

Wenn die pastoral Verantwortlichen kraft 

ihrer „Definitionsmacht“ hinsichtlich der 

Taufe heute deren ekklesiale Dimension 

hervorheben, so sollte dies nicht an der 

Weise, wie Menschen nach der Taufe ver-

langen, vorbei geschehen.6 Für getaufte 

Eltern, die um die Taufe ihres Kindes bit-
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ten, gilt zuerst das pOositive Vorurteil, class auTte un dıe ur
eInes ChristenmenschenS1€ mıt dem SCIH1ISUS 1delilum begabt Sind.

DIe Frage ist darum nicht zuerstT, Was S1E
lauben und en sollen, sondern wWwWas S1€ DIe wichtige und erireuliche Wiederent-
lauben und en Der Verdacht, diese deckung der esialen Dimension der
Menschen selen nicht schon immer Sakramente und spezie. der aule cdarft
thentische Zeugen christlichen auDens, nicht einer verkirchlichten 1C christ-
1Nas ZW ar 1M Einzelfall nicht widerlegbar licher Ex1istenz OFrSCHU| eisten. DIe Be-
Sein. Wılıe NEeUEIEC Untersuchungen zeigen, deutung der aule umfasst unterschiedli-
steht aber Cie die aule auch bei che Aspekte, VOoO  b denen nicht e1in einzelner
„Kasualienfrommen” VOTL dem ınter- ber Gebühr herausgehoben werden darf.
grun einer authentischen religiösen Hal- DIes gilt I111SO mehr, als Cie Konzentra-
Lung und einer spirituellen Praxis.’ Um- tion auf Cie Eingliederung In Cie Kirche als
ekehrt War Cie kirchliche Verkündigung Frucht der aule möglicherweise auch Fol-
nicht VOTL Defiziten (im zentralen Punkt SC einer Verunsicherung hinsichtlich der
des auDens Cie Barmherzigkeit (J0T- traclitionell aufgezählten Wirkungen ist.
tes mıt der KONSeEquenzZ einer „ungebühr- Der Gesichtspunkt der Tilgung der Erb-
ich restriktiveln| 1C der Rettung!) SC sunde verlangt eine derart differenzierte
feit und hat gerade 1M Bereich der aule Erläuterung, Class In der Verkündigung
schon einmal „Anlass für zahlreiche PaS- kaum 1M Vordergrund stehen dürifte. Auf-
torale Probleme“”* egeben. S1e hat Uunsag- schlussreich sind Cie Verschiebungen In
lichen Kummer ber viele Eltern gebracht, den Vorschlägen für Cie Antwort auf Cie
die ihr Kınd nicht 1Ur zeitlich, sondern Frage: „Was erbitten S1e VOoO  b der Kirche
Cew1g verloren lauben MUsSssStien. emu ist (‚ottes für In der deutschsprachigen

eler der Kindertaufe.!® DIe Antwort „Dasgeboten; eın (nochmaliges? Sich-hinweg-
Setzen ber Clas Empfinden VO  b Menschen ewlge Leben Cie 1M Rituale VO  u 19/1 VOÖI -

ware ala geschlagen ist, findet sich In der eUauUS-

Tendenzen 1n€e enge selbstgestrickter Problematik drin, Cdie pastoral-praktisch YST auf-
zuarbeiten gilt‘:  M, Herihert Wahl, LebensZeichen VO  3 ott für U1  S Analysen un: Impulse für
1n€e zeitgemäfße Sakramentenpastoral Kommunikative Theologie interdisziplinär 9) Berlin

2008, AT
Vgl Johannes Orst, DIie unbekannte Mehrheit. Inn- un: Handlungsorientierungen „kasualien-
frommer“ Christ/inn/en, 1N: fJers. Joachim Kügler (He.) DIie unbekannte Mehrheit: Miıt Taufe,
Irauung Uun: Bestattung durchs Leben? Eiıne empirische Untersuchung ZuUu!r „Kasualienfrömmig-
keit“ VOo  3 KatholikInnen Bericht Uun: interdisziplinäre Auswertung, Berlin 17-87
Internationale Theologische KOmMMISSION: e Hoffnung auf Kettung für ungetauft esterbende
Kinder 2007). BKonn: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, 20058 (Arbeitshilfen 224),
Nr 2,
Ebd., Nr 3, 11
Vgl DIie Feler der Kindertaufe ın den Biıstumern des deutschen Sprachgebietes. /weite authen-
tische Ausgabe auf der Grundlage der Editio typıca altera 1973 Rituale Romanum), Freiburg
i. Br.-Regensburg-Freiburg/CH-Salzburg-Linz 2007, Nr 35, miıt e Feler der Kindertaufe ın
den Kkatholischen Bıstumern des deutschen Sprachgebietes. Hrsg. 1mmM Auftrag der Bischofskon-
ferenzen Deutschlands, ÖOsterreichs un: der chweiz un: des Bischofs VO  3 Luxemburg, Einsle-
deln-Freiburg Br.-Regensburg-Salzburg-Linz 1971, Nr
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 Tendenzen – eine Menge selbstgestrickter Problematik drin, die es pastoral-praktisch erst auf-
zuarbeiten gilt“: Heribert Wahl, LebensZeichen von Gott – für uns. Analysen und Impulse für 
eine zeitgemäße Sakramentenpastoral (Kommunikative Th eologie – interdisziplinär 9), Berlin 
u. a. 2008, 277.

 7 Vgl. Johannes Först, Die unbekannte Mehrheit. Sinn- und Handlungsorientierungen „kasualien-
frommer“ Christ/inn/en, in: Ders. / Joachim Kügler (Hg.). Die unbekannte Mehrheit: Mit Taufe, 
Trauung und Bestattung durchs Leben? Eine empirische Untersuchung zur „Kasualienfrömmig-
keit“ von KatholikInnen – Bericht und interdisziplinäre Auswertung, Berlin u. a. 22010, 17–87.

8 Internationale Th eologische Kommission: Die Hoff nung auf Rettung für ungetauft  sterbende 
Kinder (2007). Bonn: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, 2008 (Arbeitshilfen 224), 
Nr. 2, 10.

9 Ebd., Nr. 3, 11.
10 Vgl. Die Feier der Kindertaufe in den Bistümern des deutschen Sprachgebietes. Zweite authen-

tische Ausgabe auf der Grundlage der Editio typica altera 1973 (Rituale Romanum), Freiburg 
i. Br.–Regensburg–Freiburg/CH–Salzburg–Linz 2007, Nr. 35, mit Die Feier der Kindertaufe in 
den katholischen Bistümern des deutschen Sprachgebietes. Hrsg. im Auft rag der Bischofskon-
ferenzen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz und des Bischofs von Luxemburg, Einsie-
deln–Freiburg i. Br.–Regensburg–Salzburg–Linz 1971, Nr. 5.
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ten, gilt zuerst das positive Vorurteil, dass 

sie mit dem sensus fidelium begabt sind. 

Die Frage ist darum nicht zuerst, was sie 

glauben und leben sollen, sondern was sie 

glauben und leben. Der Verdacht, diese 

Menschen seien nicht schon immer au-

thentische Zeugen christlichen Glaubens, 

mag zwar im Einzelfall nicht widerlegbar 

sein. Wie neuere Untersuchungen zeigen, 

steht aber die Bitte um die Taufe auch bei 

„Kasualienfrommen“ vor dem Hinter-

grund einer authentischen religiösen Hal-

tung und einer spirituellen Praxis.7 Um-

gekehrt war die kirchliche Verkündigung 

nicht vor Defiziten (im zentralen Punkt 

des Glaubens an die Barmherzigkeit Got-

tes mit der Konsequenz einer „ungebühr-

lich restriktive[n] Sicht der Rettung“8!) ge-

feit und hat gerade im Bereich der Taufe 

schon einmal „Anlass für zahlreiche pas-

torale Probleme“9 gegeben. Sie hat unsäg-

lichen Kummer über viele Eltern gebracht, 

die ihr Kind nicht nur zeitlich, sondern 

ewig verloren glauben mussten. Demut ist 

geboten; ein (nochmaliges?) Sich-hinweg-

Setzen über das Empfinden von Menschen 

wäre fatal.

3 Taufe und die Würde 
eines Christenmenschen

Die wichtige und erfreuliche Wiederent-

deckung der ekklesialen Dimension der 

Sakramente und speziell der Taufe darf 

nicht einer verkirchlichten Sicht christ-

licher Existenz Vorschub leisten. Die Be-

deutung der Taufe umfasst unterschiedli-

che Aspekte, von denen nicht ein einzelner 

über Gebühr herausgehoben werden darf. 

Dies gilt umso mehr, als die Konzentra-

tion auf die Eingliederung in die Kirche als 

Frucht der Taufe möglicherweise auch Fol-

ge einer Verunsicherung hinsichtlich der 

traditionell aufgezählten Wirkungen ist. 

Der Gesichtspunkt der Tilgung der Erb-

sünde verlangt eine derart differenzierte 

Erläuterung, dass er in der Verkündigung 

kaum im Vordergrund stehen dürfte. Auf-

schlussreich sind die Verschiebungen in 

den Vorschlägen für die Antwort auf die 

Frage: „Was erbitten Sie von der Kirche 

Gottes für N.“ in der deutschsprachigen 

Feier der Kindertaufe.10 Die Antwort „Das 

ewige Leben“, die im Rituale von 1971 vor-

geschlagen ist, findet sich in der Neuaus-
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gabe der eler der Kindertaufe VO  b 2007 meın geliebter Sohn, me1ıne geliebte Toch-
nicht mehr. Zu sehr scheint diese Antwort ter  C6 Cie einmalige Wurde des Menschen
mıt der Gleichsetzung VO  b Getauftsein verlautbart und 1M Leben eiInNnes Menschen
und (nur so) Zum-Heil-Kommen belastet. aktualisiert.!! S1e wollen sich In der aule
Gegenüber 19/1 weggefallen ist aber auch Jjenem zuwenden, dem aufßer ihnen selbst
„Dass C4 e1in Kınd (‚ottes wirdc“”. Vorsichti- Clas Kınd och anveritiraut ist. '“ 1esSe Er-
sCcCI el CS 1U  5 „Dass CS e1in Christ wird” wartungen, Cie oft unbeholfen und nicht In
und „Dass CS In ESUS Christus ZU. „Kirchensprache” thematisiert werden, *
Leben eboren wird“” Weniger Schwierig- ollten ohne ‚ekklesiale Mahnreden Ics -

keiten bereitet Cie Antwort: „Dass C4 In Cie pektiert werden.
(Gjemeinsc. der Kirche aufgenommen Zu Recht welst Heribert Wahl darauf
wird“” hin, dass CS nicht darum geht, Cie christ-

1C. Identität der Sakramente einzuklam-(‚ottes ähe und Zuwendung den
Menschen lässt sich nicht auf den Bereich INECIN, alur mMenschAHliche Erwar-
der Sakramente eingrenzen und äng Lungen anzuknüpfen Gotteskindschaft,
mıt nicht mıt der aule erst So wichtig Wurde des VO  b (jott unbedingt ANSCHOÖM-
diese Einsicht 1st, cdarft Cie KONSEQUENZ Menschen, uspruc des eiligen
daraus doch nicht se1IN, bei der aule nicht (Gjelstes für den Lebensweg sind zentrale

Punkte des Taufverständnisses, bel denenmehr unbefangen VO  b der Zuwendung
(,ottes sprechen können. Als Antwort anzusetizen egitim ist. * ehr och Es ist
auf Cie Frage ach dem, Was Cie Eltern heute wichtiger denn Je, Christsein nicht
VO  b der Kirche erbitten, ware CS durchaus einselt1g kirchlich-gemeinschaftlich aUsS-

möglich formulieren: „Dass CS als Kınd zubuchstabieren, sondern fragen, Was

(,ottes en kan  b amı ist nicht C - CS für den Je persönlichen Lebensweg be-
deutet, Christ und Christin Sein. Insagt, dass e1in Kind ohne aule nicht Kınd

(,ottes ware. Es ware aber In vielen Fällen einer eit der Individualisierung ist jede
eher Clas getroffen, Was Eltern bewegt, ach und jeder beständig gefordert, Lebens-
der aule fragen. Bel der Kindertaufe ist entscheidungen persönlich reffen und
CS der berechtigte Wunsch der Eltern, ihr ver  ten, weil die traditionellen
Kınd den egen des Gottes, der In Je orgaben zurückgetreten Sind. DIe gee1g-

ele Form, auf Cdieses Phänomen antl-SU$S Christus toduüuberwindendes Leben SC
chenkt hat, tellen Es ist ihre Intultion, worten, ist nicht allein die Erinnerung
dass Cie Deklaration der aule „dies ist Clas Gebundensein VO  b Menschen Cie

11 Vgl Stefan Knobloch, Was VO  3 der Taufe halten 1St. E1ın Beıltrag ZuUu!r Klärung einer cschwier]1-
CI pastoralen rage, 1n fJers. Herbert Haslinger (He.) Mystagogische Seelsorge, Maınz 1991,
126-—-155, 140-145
Vgl Johannes Orst, e unbekannte Mehrheit S Anm 7) 3
ber i{un sich nicht uch theologisch ausgebildete Hauptamtliche schwer, WEI111 61€E ihren EX1S-
tenziellen Glauben ZuUu!r Sprache bringen sollen Uun: spuren, dass Cdie theologischen Formeln da-
für nicht cstimmen“
„Sollte VO  3 den klassischen Taufwirkungen, neben Sündenvergebung Uun: Kircheneingliede-
Fungs, heute cstärker das Geschenk der Gotteskindschaft herausgestellt werden? SO käme Cdie
transzendente Verwiesenheit menschlichen Lebens zu Ausdruck. [ese Perspektive VELLILAS
Cdie anderen Taufwirkungen erschliefßen:‘: Herihert Wahl, LebensZeichen VOo  3 ott (S. Anm
6) 195
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11 Vgl. Stefan Knobloch, Was von der Taufe zu halten ist. Ein Beitrag zur Klärung einer schwieri-
gen pastoralen Frage, in: Ders. / Herbert Haslinger (Hg.), Mystagogische Seelsorge, Mainz 1991, 
126–155, 140–145.

12 Vgl. Johannes Först, Die unbekannte Mehrheit (s. Anm. 7), 38.
13 Aber tun sich nicht auch theologisch ausgebildete Hauptamtliche schwer, wenn sie ihren exis-

tenziellen Glauben zur Sprache bringen sollen und spüren, dass die theologischen Formeln da-
für nicht stimmen?

14 „Sollte von den klassischen Taufwirkungen, neben Sündenvergebung und Kircheneingliede-
rung, heute stärker das Geschenk der Gotteskindschaft  herausgestellt werden? So käme die 
transzendente Verwiesenheit menschlichen Lebens zum Ausdruck. Diese Perspektive vermag 
die anderen Taufwirkungen zu erschließen“: Heribert Wahl, LebensZeichen von Gott (s. Anm. 
6), 195.
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gabe der Feier der Kindertaufe von 2007 

nicht mehr. Zu sehr scheint diese Antwort 

mit der Gleichsetzung von Getauftsein 

und (nur so) Zum-Heil-Kommen belastet. 

Gegenüber 1971 weggefallen ist aber auch 

„Dass es ein Kind Gottes wird“. Vorsichti-

ger heißt es nun: „Dass es ein Christ wird“ 

und „Dass es in Jesus Christus zum neuen 

Leben geboren wird“. Weniger Schwierig-

keiten bereitet die Antwort: „Dass es in die 

Gemeinschaft der Kirche aufgenommen 

wird“.

Gottes Nähe und Zuwendung zu den 

Menschen lässt sich nicht auf den Bereich 

der Sakramente eingrenzen und fängt so-

mit nicht mit der Taufe erst an. So wichtig 

diese Einsicht ist, so darf die Konsequenz 

daraus doch nicht sein, bei der Taufe nicht 

mehr unbefangen von der Zuwendung 

Gottes sprechen zu können. Als Antwort 

auf die Frage nach dem, was die Eltern 

von der Kirche erbitten, wäre es durchaus 

möglich zu formulieren: „Dass es als Kind 

Gottes leben kann“. Damit ist nicht ausge-

sagt, dass ein Kind ohne Taufe nicht Kind 

Gottes wäre. Es wäre aber in vielen Fällen 

eher das getroffen, was Eltern bewegt, nach 

der Taufe zu fragen. Bei der Kindertaufe ist 

es der berechtigte Wunsch der Eltern, ihr 

Kind unter den Segen des Gottes, der in Je-

sus Christus todüberwindendes Leben ge-

schenkt hat, zu stellen. Es ist ihre Intuition, 

dass die Deklaration der Taufe „dies ist 

mein geliebter Sohn, meine geliebte Toch-

ter“ die einmalige Würde des Menschen 

verlautbart und im Leben eines Menschen 

aktualisiert.11 Sie wollen sich in der Taufe 

jenem zuwenden, dem außer ihnen selbst 

das Kind noch anvertraut ist.12 Diese Er-

wartungen, die oft unbeholfen und nicht in 

„Kirchensprache“ thematisiert werden,13 

sollten ohne „ekklesiale Mahnreden“ res-

pektiert werden.

Zu Recht weist Heribert Wahl darauf 

hin, dass es nicht darum geht, die christ-

liche Identität der Sakramente einzuklam-

mern, um dafür an menschliche Erwar-

tungen anzuknüpfen. Gotteskindschaft, 

Würde des von Gott unbedingt angenom-

menen Menschen, Zuspruch des Heiligen 

Geistes für den Lebensweg sind zentrale 

Punkte des Taufverständnisses, bei denen 

anzusetzen legitim ist.14 Mehr noch: Es ist 

heute wichtiger denn je, Christsein nicht 

einseitig kirchlich-gemeinschaftlich aus-

zubuchstabieren, sondern zu fragen, was 

es für den je persönlichen Lebensweg be-

deutet, Christ und Christin zu sein. In 

einer Zeit der Individualisierung ist jede 

und jeder beständig gefordert, Lebens-

entscheidungen persönlich zu treffen und 

zu verantworten, weil die traditionellen 

Vorgaben zurückgetreten sind. Die geeig-

nete Form, auf dieses Phänomen zu ant-

worten, ist nicht allein die Erinnerung an 

das Gebundensein von Menschen an die 
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Gemeinschaft mıt anderen. ıne och persönliche Alltagsspiritualität scheinbar
sympathische Einladung In Cie kirchliche kaum och erwarten.” DIe Taufpastoral
Gemeinschaft ersetzt nicht, Was Menschen hat Cie Chance, aufgrun des auDens
heute brauchen: ärkung des Rückgrates den person-zugewandten (jott Cie Wurde
für ein verantwortetes Leben Statt einer und Kostbarkeit des einzelnen Menschen
Verkirchlichung des Christseins bräuch- ohne Nebenabsichten Aall$s Licht en

C4 eher den uUSpruc. VO  b Wurde und Fur Cie eler der aule cdarf auptamt-
Fähigkeit ZUFK Verantwortung SOWI1E Cie 1C. entlastend! diese gottgeschenkte
Aufmerksamkei für Cie Je persönliche Würdigung des Menschen 1M Mittelpunkt
erufung des Menschen. Es ist atal, dass stehen. DIe Bedeutung der kirchlichen (Je-
Menschen VO  b der Kirche für ihre meinschaft als ÖOrt, e1in Leben gemä:

einer olchen Wurde gestutz wird, kann
dann immer och ıIn den 1C. kommen.

Weiterführende Lıteratur:
Johannes OrSs oachim Kügler (Hg.) DIe Anstatt eInes Ausblicks
unbekannte ehrhelr Mıt aufe, Irauung Das Motu Proprio0 „Omn1um In mentem“und Bestattung durchs Leben? ıne eMpPL-

VO 26 Oktober 2009 verändert den (Je-rische Untersuchung ZUFK „Kasualienfröm-
setzestextT der (Canones 1086, 1117 undmigkeit” VO  b KatholikInnen Bericht und

interdisziplinäre Auswertung, Berlin 1 124 des CI 1983 5 dass In der O-
ischen Kirche getaufte Christen anders als1esSe Studie basiert auf einer 1M

Erzbistum Bamberg durchgeführten bisher auch dann, WenNnn S1E Urc einen
formalen Akt VO  u der Kirche abgefallenpirischen Untersuchung Frömmigkeit

und Kirchenbezug VO  u Kirchengliedern, sind, In vollem Umfang der kirchlichen
Cie den pastoralen lenst der Kirche fast Ehegesetzgebung unterstehen. So ist küunf-
ausschliefßlich für Cie Kasualien In AÄn- t1g Cie Ehe eiInNnes katholisch getauften, aber

spruch nehmen. eren Erwartungen WEI - „abgefallenen Christen, der sich nicht
Cie vorgeschriebene Eheschließungsformden gewürdigt, für Cie Hauptamtlichen hält Ooder 1M einer Ehe mıt einerwird Cie entlastende Empfehlung egeben, derskonfessionellen Ooder ungetauften Per-ihre Reaktion auf Cie Kasualienftrommen

nicht VO  b deren ähe DZw. Distanz ZU. SOM nicht Cie entsprechende Dispens e1InN-
geholt hat, ungültig. Begründet wird Ciekirchlich-gemeindlichen Sozlalraum SC Veränderung mıt pastoralen Schwierigkei-Selin lassen.

Johannes CNeiNAS, Perspektiven gegenwar- ten, Cie sich ergeben hatten, WEnnn e1in AaUs

der Kirche ausgetretener OIlL zivil SCtiger Tauftheologie, In Catholica 62 2008)
Der Artikel geht anthropo- heiratet hatte, inzwischen wleder eschie-

den WAal, erneut In Cie Kirche eintreten undlogischer, christologischer, esilaler und
einen anderen Partner kirchlich heiratenepikletischer Perspektive auf Cie aule e1in
wollte Da Cie auf dem Standesamt SCund erschliefst In anregender e1Ise ihre
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Weiterführende Literatur:

Johannes Först / Joachim Kügler (Hg.), Die 

unbekannte Mehrheit: Mit Taufe, Trauung 

und Bestattung durchs Leben? Eine empi-

rische Untersuchung zur „Kasualienfröm-

migkeit“ von KatholikInnen – Bericht und 

interdisziplinäre Auswertung, Berlin u. a. 
22010. Diese Studie basiert auf einer im 

Erzbistum Bamberg durchgeführten em-

pirischen Untersuchung zu Frömmigkeit 

und Kirchenbezug von Kirchengliedern, 

die den pastoralen Dienst der Kirche fast 

ausschließlich für die Kasualien in An-

spruch nehmen. Deren Erwartungen wer-

den gewürdigt, für die Hauptamtlichen 

wird die entlastende Empfehlung gegeben, 

ihre Reaktion auf die Kasualienfrommen 

nicht von deren Nähe bzw. Distanz zum 

kirchlich-gemeindlichen Sozialraum ge-

prägt sein zu lassen.

Johannes Schelhas, Perspektiven gegenwär-

tiger Tauftheologie, in: Catholica 62 (2008), 

99–125. Der Artikel geht unter anthropo-

logischer, christologischer, ekklesialer und 

epikletischer Perspektive auf die Taufe ein 

und erschließt so in anregender Weise ihre 

Bedeutsamkeit der Taufe.
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Gemeinschaft mit anderen. Eine noch so 

sympathische Einladung in die kirchliche 

Gemeinschaft ersetzt nicht, was Menschen 

heute brauchen: Stärkung des Rückgrates 

für ein verantwortetes Leben. Statt einer 

Verkirchlichung des Christseins bräuch-

te es eher den Zuspruch von Würde und 

Fähigkeit zur Verantwortung sowie die 

Aufmerksamkeit für die je persönliche 

Berufung des Menschen. Es ist fatal, dass 

Menschen von der Kirche Hilfe für ihre 

persönliche Alltagsspiritualität scheinbar 

kaum noch erwarten.15 Die Taufpastoral 

hat die Chance, aufgrund des Glaubens an 

den person-zugewandten Gott die Würde 

und Kostbarkeit des einzelnen Menschen 

ohne Nebenabsichten ans Licht zu heben. 

Für die Feier der Taufe darf – Hauptamt-

liche entlastend! – diese gottgeschenkte 

Würdigung des Menschen im Mittelpunkt 

stehen. Die Bedeutung der kirchlichen Ge-

meinschaft als Ort, wo ein Leben gemäß 

einer solchen Würde gestützt wird, kann 

dann immer noch in den Blick kommen.

4 Anstatt eines Ausblicks

Das Motu Proprio „Omnium in mentem“ 

vom 26. Oktober 2009 verändert den Ge-

setzestext der Canones 1086, 1117 und 

1124 des CIC 1983 so, dass in der katho-

lischen Kirche getaufte Christen anders als 

bisher auch dann, wenn sie durch einen 

formalen Akt von der Kirche abgefallen 

sind, in vollem Umfang der kirchlichen 

Ehegesetzgebung unterstehen. So ist künf-

tig die Ehe eines katholisch getauften, aber 

„abgefallenen“ Christen, der sich nicht an 

die vorgeschriebene Eheschließungsform 

hält oder im Falle einer Ehe mit einer an-

derskonfessionellen oder ungetauften Per-

son nicht die entsprechende Dispens ein-

geholt hat, ungültig. Begründet wird die 

Veränderung mit pastoralen Schwierigkei-

ten, die sich ergeben hatten, wenn ein aus 

der Kirche ausgetretener Katholik zivil ge-

heiratet hatte, inzwischen wieder geschie-

den war, erneut in die Kirche eintreten und 

einen anderen Partner kirchlich heiraten 

wollte. Da die auf dem Standesamt ge-

schlossene Ehe einer solchen Person nach 

bis dato geltendem Recht für die Kirche als 
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sakramental galt, gab es dann böse Überra-

schungen. Unterliegt ein Katholik, gleich-

gültig ob „abgefallen“ oder nicht, jedoch 

prinzipiell der Formpflicht, so ist die zivil 

geschlossene Ehe vor der Kirche ungültig.

Pastoral mag dies in bestimmten Si-

tuationen vorteilhaft sein. Das viel grund-

sätzlichere Problem der in manchen Fällen 

gegebenen Gleichsetzung einer zivilen, 

liturgielos geschlossenen Ehe von Getauf-

ten mit einer sakramentalen Ehe hätte aber 

besser anders gelöst werden sollen. Der 

Anspruch, dass in der katholischen Kirche 

getaufte Christen in dieser Hinsicht un-

widerruflich der kirchlichen Jurisdiktion 

unterworfen sind, verstärkt tauftheolo-

gisch einen ekklesialen Akzent. Das „un-

auslöschliche Siegel“, das der Katechismus 

der Katholischen Kirche primär als Chris-

tuszugehörigkeit auslegt (KKK 1272), ge-

staltet sich hier als unauslöschliche rechtli-

che Verpflichtung, den Bestimmungen der 

katholischen Kirche zu folgen. Die Würde 

der Getauften aber liegt auf einer anderen 

Ebene.
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